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Mitteilung Nr. 152/2023

Konformitätsbewertung von Identifizierungsverfahren – Ver-
längerung der befristeten Duldung der Nicht-Vorlage von 
Konformitätsnachweisen gemäß § 172 Absatz 2 Satz 4 TKG

Unter Bezugnahme auf die Mitteilung Nr. 211/2022 im Amtsblatt  

Nr. 21/2022 teilt die Bundesnetzagentur mit, dass über den 01.09.2023 

hinaus zunächst bis zum 01.09.2024 keine Aufsichtsverfahren  

gemäß § 183 TKG wegen (Weiter-)Nutzung eines Identifizierungs-

verfahrens ohne vorherige Vorlage eines Konformitätsnachweises 

eingeleitet werden. Hintergrund hierfür ist, dass bislang noch keine 

Akkreditierung von Konformitätsbewertungsstellen für die Durchfüh-

rung von Konformitätsbewertungen entsprechend § 172 Absatz 2 

Satz 4 TKG erfolgt ist. Eine Konformitätsbewertung ist damit derzeit 

noch nicht möglich.

Anbieter von im Voraus bezahlten Mobilfunkdiensten haben die Kon-

formität der von ihnen genutzten Identifizierungsverfahren mit den  

materiellen Vorgaben der Bundesnetzagentur in Verfügung Nr. 94/2021 

weiterhin eigenverantwortlich zu prüfen. Sollten der Bundesnetzagen-

tur Hinweise zur Kenntnis gelangen, dass ein eingesetztes Identi-

fizierungsverfahren den Vorgaben der Bundesnetzagentur nicht ent-

spricht, wird die Einleitung eines Aufsichtsverfahrens gemäß § 183 

TKG nach pflichtgemäßem Ermessen geprüft werden.

Die Vorgaben für Identifizierungsverfahren in der Verfügung  

Nr. 94/2021 und das Konformitätsbewertungsprogramm der Bun-

desnetzagentur werden derzeit überarbeitet.

Weiterführende Informationen zum Thema sowie Kontaktinforma-

tionen werden auf der Internetseite der Bundesnetzagentur unter 

folgendem Link veröffentlicht:

www.bnetza.de/TKG-Identverfahren


